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Zu 1.: Da die Wege unverändert erhalten bleiben, kann das Gebiet auch
weiterhin zur Naherholung genutzt werden. Die zu erwartenden Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild werden in der Begründung unter 2.3.5
Schutzgut Landschaft + Erholung thematisiert sowie Maßnahmen zur
Vermeidung und Ausgleich der Beeinträchtigungen getroffen, sodass der
Verlust des Erholungswertes durch den Solarpark möglichst geringgehal-
ten werden kann. Zu diesen Maßnahmen gehört beispielsweise die Ein-
grünung der Anlage.

Zu 2.: Für Trianel ist eine Wirtschaftlichkeit erst ab 4-5 ha gegeben. Die
Alternativflächen wurden aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen.
Bei der Standortalternativenprüfung wurden die Alternativflächen 3 und 4
gemeinsam betrachtet. Da sie durch einen Waldstreifen getrennt sind,
werden sie jedoch als zwei Flächen aufgeführt. Gemeinsam haben sie
eine Fläche von ca. 7 ha (siehe Begründung FNP).
Das Vorhaben wurde vom Investor Trianel initiiert. Die Aufstellung des
Bebauungsplanes erfolgt in Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Pla-
nungsbüro und Trianel, wobei die Gemeinde die Planungshoheit hat. Im
Rahmen dieses Vorhabens sind kleinere Flächen, welche von Trianel als
nicht wirtschaftlich angesehen werden, keine Alternative.
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Zu 3 + 4.: Ein Klimagesamtkonzept ebenso wie Windkraftanlagen sind
nicht Gegenstand dieser Bauleitplanung.

Zu 5.: Die Standortalternativenprüfung hat ergeben, dass die Fläche in-
nerhalb des Geltungsbereichs am ehesten für die Errichtung des Solar-
parks geeignet ist.

Zu 6.: Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
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Nach Beschluss der Abwägungen über die Stellungnahmen aus der
frühzeitigen und erneuten frühzeitigen Beteiligung sowie aus der norma-
lerweise noch durchzuführenden Offenlage werden die Einwender über
den Umgang mit ihren Stellungnahmen informiert.

Da die Wege unverändert erhalten bleiben, kann das Gebiet auch wei-
terhin zur Naherholung genutzt werden. Die zu erwartenden Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild werden in der Begründung unter 2.3.5
Schutzgut Landschaft + Erholung thematisiert sowie Maßnahmen zur
Vermeidung und Ausgleich der Beeinträchtigungen getroffen, sodass
der Verlust des Erholungswertes durch den Solarpark möglichst gering-
gehalten werden kann. Zu diesen Maßnahmen gehört beispielsweise
die Eingrünung der Anlage.

Die Belastungsverteilung ist eine Grundsatzentscheidung der Gemeinde
und nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Die Wege bleiben in ihrer Breite unverändert erhalten. Der Solarpark
wird nach Forderung der UNB mit einer 5 m breiten Hecke eingegrünt.
Zwischen dem Fahrbahnrand und der Hecke müssen gem. § 16 Hessi-
sches Nachbarrechtsgesetz 0,5 m Abstand eingehalten werden. Somit
bestehen zusätzlich 1 m Platz zum Ausweichen.

Ein solches Vorhaben muss für einen Investor wirtschaftlich sein, damit
Ausgaben wie für den Ankauf/die Pacht der Flächen, die Errichtung der
Module, die Wartung, Mitarbeiter, etc. gedeckt werden können. Dadurch
kommen nur solche Flächen in Betracht, welche der Investor als wirt-
schaftlich ansieht.
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Bei der Fortführung dieses Bauleitplanverfahrens wäre für eine Vergröße-
rung der Flächen des Solarparks nach Eintreten der Rechtskraft des Be-
bauungsplanes „Solarpark Niederseelbach“ ein formelles Änderungsver-
fahren notwendig, bei welchem eine erneute Beteiligung sowohl der Be-
hörden als auch der Öffentlichkeit obligatorisch durchgeführt werden
müsste. Gleiches gilt für die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes bei
Errichtung eines weiteren Solarparks an anderer Stelle.
Durch eine Gesetzesnovelle kann ein Vorhaben, welches der Nutzung
solarer Strahlungsenergie dient auf einer Fläche längs und in einer Ent-
fernung von bis zu 200 m von Autobahnen oder bestimmten Schienenwe-
gen ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes zulässig sein. Eine Be-
teiligung der Öffentlichkeit ist hierbei nicht erforderlich.

Die Daten für die Gutachten kann nur der Vorhabenträger liefern, da
dieser auch die Planungen erstellt. Insofern würde ein Gutachter, wel-
cher beispielsweise von der Gemeinde beauftragt worden wäre, seine
Berechnung mit den gleichen Grundlagendaten durchführen. Die Gut-
achten basieren auf bewährten Praxen, weshalb davon auszugehen ist,
dass die Berechnungen fachlich und sachlich nicht zu beanstanden
sind.

Die Belastungsverteilung ist eine Grundsatzentscheidung der Gemeinde
und nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Ein Artenschutzgutachten wurde im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes erstellt, ein Nachtrag wird beauftragt. Aus dem Gutach-
ten inklusive Ergänzung ergeben sich Hinweise, um die artenschutz-
rechtlichen Auswirkungen gering zu halten. Diese sind bei der Umset-
zung des Solarparks auch nach § 35 (8) b) bb) BauGB zu beachten.
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Aufgrund der im Vergleich zu den übrigen Landwirtschaftlichen Flächen
im Gemeindegebiet geringen Größe der Ackerfläche innerhalb des Gel-
tungsbereichs ist der Verlust durch die Neuaufstellung des Bebauungs-
planes gering. Weiterhin kommt es durch die Solaranlagen nicht zu irre-
versiblen Bodenveränderungen, so dass die Flächen nach der Nutzung
durch die Solaranlagen wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung, zu-
mindest Grünland, zugeführt werden können. Dies ist ebenfalls in den
Festsetzungen geregelt. Durch die Hecken- und Blühstreifeneingrünung
ist ein ausreichender Abstand von den Wegen zum Solarpark gegeben.

Neben den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit verschiedener Lebens-
mittel, verursacht die geopolitische Lage und die damit einhergehende
Energiekrise auch erhebliche Defizite in der Gasversorgung Deutsch-
lands, wodurch alternative Energiequellen, insbesondere erneuerbare
Energien, eine noch größere Bedeutung erlangen.

Das Abstimmungsergebnis der Jagdgenossenschaft liegt vor. Die Pla-
nungshoheit liegt jedoch bei der Gemeinde.

Die Gemeinde strebt generell Transparenz gegenüber den Bürgern an.
Die erforderliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wur-
den durchgeführt. Darüber hinaus hat am 23.11.2021 eine Bürgerveran-
staltung mit der Firma Trianel stattgefunden. Da die Genehmigung des
Solarparks nach § 35 (8) b) bb) BauGB angestrebt wird und das Bebau-
ungsplanverfahren somit eingestellt wird, entfallen die Beteiligungen
nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB. Nach § 35 BauGB sind keine Beteili-
gungen der Öffentlichkeit erforderlich.

Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Die Rückmeldung zu den Stellungnahmen erfolgt normalerweise nach
Beschluss über die Abwägung.
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Die Stellungnahme vom 14.01.2022 wurde im Rahmen der ersten früh-
zeitigen Beteiligung gewertet. Sie ist inklusive der Wertung auf der
nächsten und übernächsten Seite aufgeführt.

Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Neben den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit verschiedener Lebens-
mittel, verursacht die geopolitische Lage und die damit einhergehende
Energiekrise auch erhebliche Defizite in der Gasversorgung Deutsch-
lands, wodurch alternative Energiequellen, insbesondere erneuerbare
Energien, eine noch größere Bedeutung erlangen.

Die Gemeinde hat bei Bauleitplanverfahren die Planungshoheit, nicht
der Ortsbeirat.
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Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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Da die Wege unverändert erhalten bleiben, kann das Gebiet auch weiter-
hin zur Naherholung genutzt werden. Die zu erwartenden Auswirkungen
auf das Landschaftsbild werden in der Begründung unter 2.3.5 Schutzgut
Landschaft + Erholung thematisiert sowie Maßnahmen zur Vermeidung
und Ausgleich der Beeinträchtigungen getroffen, sodass der Verlust des
Erholungswertes durch de n Solarpark möglichst geringgehalten werden
kann. Zu diesen Maßnahmen gehört beispielsweise die Eingrünung der
Anlage.

Die Fläche innerhalb des Geltungsbereichs wurde auf Grundlage der
Standortalternativenprüfung ausgewählt.
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Die Darstellung im Satellitenbild des Blendgutachtens spiegelt nicht den
endgültigen Modulbelegungsplan wider.

Die Erweiterung um das Flurstück 13 liegt darin begründet, dass durch die
Vergrößerung der Fläche für den Solarpark eine effizientere Nutzung er-
reicht werden kann.
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2. ERNEUTE FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
§ 4 (1) BauGB

KEINE STELLUNGNAHME

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen
Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung
nach § 4 (1) BauGB keine Stellungnahme abgegeben:

NR.    5 DEUTSCHE POST BAUEN GmbH, BONN

NR.    7 BISCHÖFLICHES ORDINARIAT, Dezernat Finanzen,
LIMBURG AN DER LAHN

NR.    8 EV. KIRCHENGEMENDE NIEDERNHAUSEN,
NIEDERNHAUSEN

NR.    9 EV. PFARRAMT NIEDERSEELBACH,
NIEDERNHAUSEN

NR.  10 FINANZAMT RHEINGAU-TAUNUS, BAD SCHWALBACH

NR.  11 FRAPORT AG, FRANKFURT AM MAIN

NR.  13 HESSISCHER RUNDFUNK, FRANKFURT AM MAIN

NR.  15 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WIESBADEN

NR.  19 KREISHANDWERKSCHAFT WIESBADEN-RHEINGAU-
TAUNUS, WIESBADEN

NR.  20 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN,
Bau- und Kunstdenkmale, WIESBADEN

NR.  21 LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN, KASSEL

NR.  24 NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE HESSEN,
FRANKFURT AM MAIN

NR.  33 RHEINGAU-TAUNUS-VERKEHRSGESELLSCHAFT
MBH, TAUNUSSTEIN

NR.  35 ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS,
IDSTEIN

NR.  37 BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN,
Sparte Verwaltungsaufgaben, DÜSSELDORF

NR.  38 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN
(LBIH), Competence Center Wertermittlung und Zuwen-
dungsbau, Niederlassung Rhein-Main, FRANKFURT AM
MAIN

NR.  39 HESSENWASSER GMBH & CO.KG, GROß-GERAU

NR.  42 DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, BERLIN

NR.  44 STADT EPPSTEIN

NR.  45 STADT IDSTEIN

NR.  46 STADT TAUNUSSTEIN

NR.  48 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ
DEUTSCHLAND, Landesverband Hessen e.V,
FRANKFURT AM MAIN

NR.  56 ENERGIEREGION TAUNUS- GOLDENER GRUND,
BAD CAMBERG
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KEINE ANREGUNGEN

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen
Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung
nach § 4 (1) BauGB mitgeteilt, dass sie keine Anregungen vorzubrin-
gen haben:

NR.    1 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, WIESBADEN

NR.    6 EISENBAHNBUNDESAMT, FRANKFURT AM MAIN

NR.  12 RHEIN-MAIN-VERKEHRSVERBUND GmbH, HOFHEIM

NR.  14 HESSENFORST, Forstamt Wiesbaden-Chausseehaus,
WIESBADEN

NR.  16 KATH. PFARRAMT NIEDERNHAUSEN,
Pfarrei „Maria Königin“, NIEDERNHAUSEN

NR.  17 KATH. PFARRAMT OBERJOSBACH,
Pfarrei „St. Michael“, NIEDERNHAUSEN

NR.  18 KATH. PFARRVIKARIE ENGENHAHN, „St. Martha“,
NIEDERNHAUSEN

NR.  22 NRM NETZDIENSTE RHEIN-MAIN GMBH,
FRANKFURT AM MAIN

NR.  26 PLEDOC GMBH, ESSEN

NR.  28 AMPRION GMBH, DORTMUND

NR.  29 ABWASSERVERBAND MAIN-TAUNUS, HOFHEIM AM

TAUNUS

NR.  30 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN,
hessenArchäologie, WIESBADEN

NR.  31 ESWE VERSORGUNGS AG, WIESBADEN

NR.  34 BUNDESAMT FÜR INFRATSRUKTUR, UMWELT-
SCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDES-
WEHR, Referat Infra I 3 – Hoheitliche Aufgaben, BONN

NR.  40 AMT FÜR BODENMANAGEMENT,
LIMBURG AN DER LAHN

NR.  47 STADT WIESBADEN, Stadtplanungsamt, WIESBADEN

3. WERTUNG DER ANREGUNGEN

Zu den im Rahmen der Bürgerbeteiligung nach § 3 (1) und frühzeiti-
gen Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB vorgebrachten Anre-
gungen aus der Bürgerschaft, der Träger öffentlicher Belange, sons-
tigen Behörden und Nachbargemeinden ergibt sich nach sorgfältiger
Abwägung durch die Gemeindevertretung Niedernhausen die nach-
folgende Wertung, die jeweils den vorgebrachten Anregungen ge-
genübergestellt ist.
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NR. 2 LANDKREIS LIMBURG-WEILBURG, Amt für den
ländlichen Raum, LIMBURG AN DER LAHN

Die Flächeneigentümer wurden an der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes beteiligt.
Die Hinweise zur unmittelbaren Nähe von Landwirtschaftsbetrie-
ben zum Vorhaben werden zur Kenntnis genommen. Eine um-
fangreiche Standortprüfung nach zuvor festgelegten Kriterien hat
im Vorfeld stattgefunden, bei welcher sich der Geltungsbereich als
besonders geeignet dargestellt hat.
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NR. 2 LANDKREIS LIMBURG-WEILBURG, Amt für den
ländlichen Raum, LIMBURG AN DER LAHN

Die Hinweise zur landwirtschaftlichen Qualität der Fläche werden
zur Kenntnis genommen.

Die Wirtschaftswege werden weiterhin in der vorhandenen Breite
zur Verfügung stehen.

Die ausschließliche Betrachtung von großen zusammenhängen-
den Flächen liegt darin begründet, dass kleinere und nicht zu-
sammenhängende Flächen nicht wirtschaftlich zu betreiben sind.
Die Ausweisung von Dachanlagen auf Gebäuden gilt als wichtiger
Bestandteil der Energieerzeugung. Die Gemeinde Niedernhausen
unterstützt und fördert beispielsweise über das Projekt „Solar-
strom von Gemeindedächern“ die Nutzung von Dachanlagen für
die Erzeugung von Solarstrom und nutzt darüber hinaus selbst
Solarenergie ihrer Liegenschaften. Aber auch die Nutzung eigener
Dachflächen durch Solaranlagen wird gefördert sowie weitere
Maßnahmen im Zusammenhang mit Solarenergie. Die verschie-
denen Fördermöglichkeiten sind auf der Webseite der Gemeinde
Niedernhausen einsehbar.

Als Alternative zu der geplanten Freiflächenanlage ist die Nutzung
von Dachflächen jedoch eher ungeeignet, da keine Dachflächen in
vergleichbarer Größe vorhanden sind. Auch die Kleinteiligkeit der
Dachflächenanlagen ist ein wesentliches Unterscheidungsmerk-
mal. Die Nutzung von Parkplätzen wurde durch die Verwaltung
jüngst untersucht und wird den Gremien vorgestellt. Bei diesem
Vorhaben geht es um die zusätzliche Nutzung erneuerbarer Ener-
gien in größerer Dimension.

Agri-Photovoltaikanlagen sind im vorliegenden Fall aus verschie-
denen Gründen ebenfalls nicht wirtschaftlich. Hierzu gehört bei-
spielsweise die Verschmutzung der Solaranlagen durch die
Landwirtschaft und die daraus resultierende Verringerung des Er-
trags.
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NR. 2 LANDKREIS LIMBURG-WEILBURG, Amt für den
ländlichen Raum, LIMBURG AN DER LAHN

Der Hinweis zum Verlust des Status der Fläche wird zur Kenntnis
genommen.
Die Flächennutzungsplanänderung wurde im Parallelverfahren
nach § 8 (3) BauGB angestrebt. Da der Solarpark nun nach
§ 35 (8) b) bb) BauGB genehmigt werden soll, entfällt die Flä-
chennutzungsplanänderung.
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NR. 3 HESSEN MOBIL, WIESBADEN

Die im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplanes durch-
geführte Blendanalyse schließt eine Beeinträchtigung durch die
Blendwirkung aus.

Die Hinweise zur Beeinträchtigung des Verkehrs werden zur
Kenntnis genommen.
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NR. 4 DEUTSCHE TELEKOM AG, BAD KREUZNACH

Der Hinweis zu den Telekommunikationslinien der Telekom wird
zur Kenntnis genommen.
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NR. 23 SYNA GmbH, FRANKFURT

1. Bisheriger Planungsbereich

Die Information zum Schutzstreifen der 11-kV-
Hochspannungsleitung ist bereits bekannt.

Der Hinweis zu den Flurstücken 6, 15 und 16 wird zur Kenntnis
genommen.
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NR. 23 SYNA GmbH, FRANKFURT

Die Hinweise bezüglich der möglichen Auswirkungen der Hoch-
spannungsleitung und der Nicht-Haftbarkeit der Syna GmbH wer-
den zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet.

Eine Regelung per Gestattungsvertrag ist dem Vorhabenträger
bekannt. Er wird sich hierfür mit der Syna GmbH in Verbindung
setzen, sobald der Bebauungsplan eine gewisse Planreife erreicht
hat.

2. Erweiterter Planungsbereich

Die Stellungnahme zum erweiterten Planungsbereich wird zur
Kenntnis genommen.
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NR. 25 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dez. VIII 31.2, DARMSTADT

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 17.11.2021 im Rahmen
der ersten frühzeitigen Beteiligung wird zur Kenntnis genommen.

Die geforderte Kompensation des Vorranggebiets Regionaler
Grünzug wurde bereits mit dem RP Darmstadt erörtert. Da die
Genehmigung des Solarparks nach § 35 (8) b) bb) BauGB ange-
strebt wird, wird dieses Bauleitplanverfahren eingestellt. Somit ist
eine Kompensation des Vorranggebiets Regionaler Grünzug nicht
erforderlich.
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NR. 25 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dez. VIII 31.2, DARMSTADT

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegenüber der Einbezie-
hung des Flurstücks 13 keine Bedenken bestehen.

Bezüglich des Artenschutzes wurden neue Untersuchungen zu
einer aussagekräftigeren Zeit durchgeführt und eine Ergänzung
des Gutachtens erstellt. Diese Ergänzung hat ergeben, dass es
sich bei der Wiese um eine Flachland-Mähwiese handelt, welche
nach § 30 BNatSchG geschützt ist. Aus diesem Grund wurde der
Teilbereich 1 des Sonstigen Sondergebietes Zweckbestimmung
Solar innerhalb des Geltungsbereichs von ca. 9.124 m² auf ca.
5.761 m² reduziert. Für den herausgenommenen Bereich sowie
für den Teilbereich 1, die Flachland-Mähwiese, welche mit Solar-
modulen überbaut werden soll, wurde ein Pflegeplan ermittelt, der
die Beeinträchtigungen der Wiese minimieren soll, sowie deren
Erhalt sichern soll. Diese Vorgehensweise mit Pflegeplan wurde
mit der Unteren Naturschutzbehörde vorabgestimmt. Es wird an-
gestrebt eine Ausnahme von den Verboten des § 30 BNatSchG
zu beantragen. Dies ist auch bei einer Genehmigung nach § 35
BauGB zu beachten.
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NR. 25 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dez. VIII 31.2, DARMSTADT

Die Flächennutzungsplanänderung wurde im Parallelverfahren
nach § 8 Abs. 3 BauGB begonnen. Da der Solarpark nun nach
§ 35 (8) b) bb) BauGB errichtet werden soll, ist die Fortführung
beider Bauleitplanverfahren nicht mehr notwendig.

Die Anmerkungen zur Wertigkeit der Flächen für die Landwirt-
schaft werden zur Kenntnis genommen. Da es durch die Photovol-
taikanlage zu keiner irreversiblen Boden-/Flächeninanspruch-
nahme kommt und zu keinen erheblichen nutzungsbedingten Stö-
rungen ist eine landwirtschaftliche Nachnutzung möglich. Weiter-
hin besteht eine Rückbauverpflichtung für die Photovoltaikanlage
nach Ablauf der Nutzungsdauer.



GEMEINDE NIEDERNHAUSEN Seite 62
B-PLAN „Solarpark Niederseelbach“ einschl. FNP-Änderung

NR. 25 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dez. VIII 31.2, DARMSTADT

Die Gemeinde Niedernhausen verfügt nicht über Flächen (Depo-
nien, Hallen, Brachen u.ä.), die als Alternative in Frage kommen.
Dachflächen sind größentechnisch nicht vergleichbar mit der Flä-
che innerhalb des Geltungsbereichs.
Die Gemeinde Niedernhausen nutzt zudem bereits etliche ihrer
Potenziale an Dachflächen im Zuge des Projektes „Solarstrom auf
Gemeindedächern“. Der TPEE beinhaltet hierzu auch den Grund-
satz 3.4.1-2, der besagt, dass die Nutzung von Gebäuden für Er-
neuerbare Energien allein nicht ausreichend. Darüber hinaus be-
sagt der Grundsatz G 3.4.1-5, dass Vorbehaltsgebiete für die
Landwirtschaft grundsätzlich regionalplanerisch für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen geeignet sind (ebenso wie Deponien). Auf
diese Grundsätze hat auch der Regionalverband FrankfurtRhein-
Main in seiner Stellungnahme hingewiesen.

Von einer Erweiterung der Standortalternativenprüfung kann ab-
gesehen werden, da eine Genehmigung nach § 35 (8) b) bb)
BauGB angestrebt wird.

Durch die Freiflächenphotovoltaikanlage kommt es zu keiner irre-
versiblen Boden-/Flächeninanspruchnahme. Es besteht eine
Rückbauverpflichtung nach Ablauf der Nutzungsdauer. Danach
können die Flächen wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zu-
geführt werden. Wie dem Kapitel 1.5 der Begründung entnommen
werden kann, bestehen keine Alternativen zur Fläche innerhalb
des Geltungsbereichs.

Bei der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde ein Überschuss
von 44.480 Biotopwertpunkten ermittelt. Aus diesem Grund sind
keine externen Ausgleichsmaßnahmen notwendig und somit wer-
den auch keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen bean-
sprucht.
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NR. 25 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dez. VIII 31.2, DARMSTADT

Die Hinweise zum Grundwasser, Bodenschutz und zum vorsor-
genden Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis zum Abwasser wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis zu Oberflächengewässer, Abfallwirtschaft, Immissi-
onsschutz, Lufthygiene und Kleinklima wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Hinweise zur Bergaufsicht, insbesondere zum Gefährdungs-
potential zu früheren bergbaulichen Tätigkeiten werden zur
Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet.



GEMEINDE NIEDERNHAUSEN Seite 64
B-PLAN „Solarpark Niederseelbach“ einschl. FNP-Änderung

NR. 25 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT,
Dez. VIII 31.2, DARMSTADT

Der Hinweis zum Kampfmittelräumdienst wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Hinweis zur Rückbauverpflichtung wird zur Kenntnis genom-
men.
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NR. 27 WESTNETZ GmbH, DORTMUND

Die Hinweise zu den 110-kV-Hochspannungsleitungen der West-
netz GmbH werden zur Kenntnis genommen. Die Syna GmbH
wurde im Rahmen dieser erneuten frühzeitigen Beteiligung bereits
miteinbezogen.
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NR.  32 REGIONALVERBAND FRANKFURT/RHEIN-MAIN

Die Genehmigung der Freiflächenphotovoltaikanlage wird nun
nach § 38 (8) b) bb) BauGB angestrebt. Hierzu wird das Bauleit-
planverfahren eingestellt. Aus diesem Grund ist eine Ergänzung
der Planunterlagen nicht erforderlich.
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NR.  32 REGIONALVERBAND FRANKFURT/RHEIN-MAIN

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 36 DEUTSCHE BAHN AG, FRANKFURT AM MAIN

Die Stellungnahme vom 02.12.2021 wurde im Rahmen der ersten
frühzeitigen Beteiligung gewertet. Hierbei wurden Hinweise zur
Abstimmung bei Baumaßnahmen, zur Blendwirkung von Photo-
voltaikanlagen, zur Oberleitung, zu Sicherheitsabständen, zum
Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen, zu Abstandsflächen,
zur Bepflanzung, zum Abwasser, zur Fernmeldekabeltrasse, zum
widerrechtlichen Betreten der Bahnanlagen, zur Beschädigung
und Verunreinigung der Bahnanlagen sowie zur Haftungspflicht
des Planungsträgers/Bauherren vorgebracht, welche zu Kenntnis
genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet wurden.
Weiterhin wurde angeregt, die Lage eines Fernmeldekabels in die
Planunterlagen zu übernehmen. Dem wurde gefolgt.
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NR. 41 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, III
Kampfmittelräumdienst, DARMSTADT

Die Stellungnahme zur Kampfmittelbelastung und -räumung wird
zur Kenntnis genommen.
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NR. 43 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 43 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH

Der Hinweis auf die Stellungnahme vom 28.10.2021 wird zur
Kenntnis genommen. Diese wurde im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung gewertet. Hierbei wurden Anmerkungen zur Verkehrs-
anbindung zum Brandschutz geäußert, welche zur Kenntnis ge-
nommen wurden.
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NR. 43 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH

Die Anmerkungen zum Denkmalschutz werden zur Kenntnis ge-
nommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet.
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NR. 49 HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE
UND NATURSCHUTZ E.V., ECHZELL

NR. 50 LANDESJAGDVERBAND HESSEN E.V.,
BAD NAUHEIM

NR. 51 NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND, WETZLAR
NR. 52 SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD,

Landesverband Hessen e.V., WIESBADEN
NR. 53 BOTANISCHE VEREINIGUNG FÜR NATURSCHUTZ IN

HESSEN E.V., WETTENBERG
NR. 54 VERBAND HESSISCHER SPORTFISCHER E.V.,

WIESBADEN
NR. 55 DEUTSCHER GEBIRGS- UND WANDERVEREIN,

Landesverband Hessen e.V., WEILROD

Die Stellungnahme vom 08.11.2021 wurde im Rahmen der ersten
frühzeitigen Beteiligung gewertet. Hierbei wurde die Ausschöp-
fung der Dachflächenpotenziale für Solaranlagen angeregt, wel-
che jedoch ertragstechnisch nicht im Verhältnis zu einer Freiflä-
chenphotovoltaikanlage stehen. Weiterhin wurde angeregt, die
Wiesenfläche auszusparen. Hierzu wurde auf das Artenschutz-
gutachten verwiesen, sowie darauf, dass dieses ergänzt wird.
Ebenfalls wurden Bedenken bezüglich Starkregenereignissen ge-
äußert. Durch die neu entstehenden Grünflächen wird einer mög-
lichen Erosion entgegengewirkt. Den Anregungen die Standorte
der Trafostationen zeichnerisch festzusetzen und die Begrünung
der Fassaden und Dächer textlich festzusetzen wurde gefolgt.

Die Genehmigung des Solarparks wird nach
§ 35 (8) b) bb) BauGB angestrebt, somit entfällt eine Anpassung
der Festsetzungen. Die Anregung den Bodenabstand des Zaunes
auf 20 cm anzuheben, wurde an den Vorhabenträger weitergelei-
tet.

Aufgestellt: Wiesbaden, den 01.08.2023
Planungsbüro HENDEL+PARTNER


